
Vordringliche Aufgabe der Urlaubskasse ist die Sicherung der Urlaubsansprüche aller im Malerhandwerk beschäftigten ge-
werblichen Arbeitnehmer. Die Zusatzversorgungskasse gewährleistet eine überbetriebliche Altersversorgung für die gewerb-
liche Mitarbeiter und die Angestellten.
Die Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme am Kassenverfahren kann aus unterschiedlichen Gründen bestehen.

> Welche Art Betriebe betrifft diese Verpflichtung?

Alle Betriebe des Maler- und Lackiererhandwerks. Dies sind Betriebe und selbständige Betriebsabteilungen, die Maler-, La-
ckierer-, Tüncher-, Weißbinder-, Schildermaler-, Fahrzeug- und Metalllackierer-, Gerüstbau-, Entrostungs- und Eisenanstrich-, 
Wärmedämmverbundsystem-, Betonschutz-, Oberflächensanierungs-, Asbestbeschichtungs-, Fahrbahnmarkierungs- sowie 
Bodenbeschichtungs- und -belagsarbeiten ausführen (vgl. Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer im Maler- 
und Lackiererhandwerk, § 1 Abs. 2).

> Wann ist ein Betrieb verpflichtet am Sozialkassenverfahren im 
 Maler- und Lackiererhandwerk teilzunehmen?

Wenn durch den Betrieb zu mehr als 50 % der Arbeitszeit (nicht des Umsatzes!) Tätigkeiten dieses Handwerks ausgeführt 
werden.

Wie von den Arbeitsgerichten wiederholt festgestellt, unterliegen dem genannten Geltungsbereich insbesondere auch Anstrich- 
und Tapezierarbeiten in Innenräumen sowie das Verlegen von Bodenbelägen, sofern letztere nicht in Verbindung mit baulichen 
Leistungen erfolgen oder baulicher Natur (z. B. Estrichver-
legung) sind.

Zwar werden die genannten Tätigkeiten auch von anderen 
Gewerben wie Raumausstattern oder Bodenlegern ausge-
führt, doch ist das die Überschneidung ermöglichende Hand-
werksrecht für die tarifvertragliche Zuordnung kein Kriteri-
um. 

Der dortige Tarifvertrag ist nicht, wie eben jene für das Ma-
ler- und Lackiererhandwerk, durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales für allgemeinverbindlich erklärt.

Selbstverständlich betrifft diese Zuordnung auch die Betriebe, 
die ohne jede handwerksrechtliche Berechtigung tätig sind. 
Regelmäßig ergibt sich für verschiedenste Betriebe die Be-
rechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an den Sozial-
kassenverfahren.

Teilnahme Raumausstatter, Bodenleger etc. am Verfahren 
der Malerkasse

DIE BRANCHENLÖSUNG FÜR 
URLAUB UND ZUSÄTZLICHE 
ALTERSVORSORGE

Grundsätzlich sind handwerksrechtliche
Voraussetzungen (Handwerks- bzw. Gewer-
bekarte), gewerbeamtlich vorgenommene
Registrierungen oder im Handelsregister
vermerkte Unternehmensgegenstände bei
der Beurteilung einer Berechtigung oder
Verpflichtung zur Teilnahme an den Sozial-
kassenverfahren ohne Belang.
Ausschlaggebend ist ausschließlich die 
Arbeitszeit für die tatsächlich angefalle-
nen und anfallenden Tätigkeiten des 
Betriebes.



Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz –
Bundesinnungsverband des deutschen Maler- und
Lackiererhandwerks und seine Landesverbände
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
www.farbe.de

Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt
Olof-Palme-Straße 19
60439 Frankfurt am Main
www.igbau.de

Gemeinnützige Urlaubskasse für das Maler- und Lackiererhandwerk e.V. 
Zusatzversorgungskasse des Maler- und Lackiererhandwerks VVaG
Gustav-Stresemann-Ring 7
65189 Wiesbaden
Fon 0611 7630-0 / Fax 0611 7630-298
www.malerkasse.de

Gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien:

Bei einer anderen arbeitszeitlichen Aufteilung der Tätigkei-
ten, z. B. mit einem überwiegenden Schwerpunkt im Bereich 
von Fliesenlegearbeiten, dem Einbau genormter Fertigteile  

oder dem Stellen von Ständerwänden, kommt auch eine Er-
fassung des Betriebes durch die SOKA-BAU (Zusatzversor-
gungskasse des Baugewerbes) in Betracht.

 Fall Raumausstatter 
Ein Raumausstatterbetrieb führt mit seinen zwei Mitarbeitern zu 20 % der Arbeitszeit Tapezierarbeiten und zu 35 % 
Laminat-, Teppich- und ähnliche Bodenbelagsarbeiten aus.
Er ist damit mit mindestens 55 % seiner Arbeitszeit und damit überwiegend mit Tätigkeiten beschäftigt, die dem be-
trieblichen Geltungsbereich der Tarifverträge für das Maler- und Lackiererhandwerk unterliegen.

> Seine Anmeldung zum Verfahren für den Urlaub und die Zusatzversorgung ist in 
 jedem Fall erforderlich.

 Fall Bodenleger 
In einem Bodenlegerbetrieb wird aktuell festgestellt, dass seit Jahresbeginn, gemessen an der Gesamtarbeitszeit, zu
ca. 57 % Laminat-, Teppichboden- und Linoleumverlegearbeiten ausgeführt werden. In der restlichen Arbeitszeit wer-
den Parkettlegearbeiten durchgeführt.

> Seine Anmeldung zum Verfahren für den Urlaub und die Zusatzversorgung ist gleichfalls 
 vorgeschrieben.

 Fall Hausmeisterservice / Gebäudereiniger
Ein Hausmeisterservice und/oder Gebäudereiniger übernimmt im Rahmen seiner Tätigkeiten für eine Wohnungsbau-
gesellschaft verschiedenste Arbeiten.
Der arbeitszeitliche Einsatz verteilt sich im Kalenderjahr auf 10 % Grünflächenpflege, 15 % Bürgersteig- und Trep-
penhausreinigung, 10 % Kleinreparaturen, 5% Installationen sowie 60 % Wohnungsrenovierungen, bestehend aus 
Anstrich-, Tapezier- und Bodenbelagsarbeiten.
Der Betrieb unterliegt als Ganzes dem betrieblichen Geltungsbereich der Tarifverträge für das Maler- und Lackierer-
handwerk, da er zu mehr als 50 % der Arbeitszeit und damit überwiegend typische Malerarbeiten ausführt.

> Er ist zur Anmeldung zu den Sozialkassenverfahren verpflichtet.
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